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RS OGH 1926/2/24 1Ob108/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1926

Norm

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Eine Pfandbestellung, die nach dem Eintritt der dem Gläubiger bekannten Zahlungsunfähigkeit des Schuldners

erfolgte, kann nach § 31 Abs 1 Z 2 KO auch dann als unwirksam angefochten werden, wenn das Pfandrecht in einer vor

dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit erwirkten Rangordnung einverleibt wurde.
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